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VEREINTE Verteilung
NATIONEN ALLGEMEIN

A/RES/51/132*
Generalversammlung 24. März 1997

Einundfünfzigste Tagung
Tagesordnungspunkt 85
BERICHT DES SONDERAUSSCHUSSES ZUR UNTER-

SUCHUNG ISRAELISCHER PRAKTIKEN, DIE 
DIE MENSCHENRECHTE DES PALÄSTINENSI-
SCHEN VOLKES UND ANDERER ARABER DER 
BESETZTEN GEBIETE BEEINTRÄCHTIGEN

RESOLUTION DER GENERALVERSAMMLUNG

[aufgrund des Berichts des Ausschusses für besondere politische
Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuß) (A/51/592)]

51/132. Anwendbarkeit des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum Schutze
von Zivilpersonen in Kriegszeiten auf das besetzte palästinensische Gebiet
einschließlich Jerusalems und die anderen besetzten arabischen Gebiete

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen,

eingedenk der einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats,

nach Behandlung der Berichte des Sonderausschusses zur Untersuchung israelischer
Praktiken, die die Menschenrechte des palästinensischen Volkes und anderer Araber der
besetzten Gebiete beeinträchtigen1, sowie der einschlägigen Berichte des Generalsekretärs2,

                                                       

     *Aus technischen Gründen neu herausgegeben (gilt nicht für Deutsch).

     1Siehe A/51/99 und Add.1-3.

     2A/51/514 und A/51/516-518.
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in Anbetracht dessen, daß die Förderung der Achtung der sich aus der Charta der
Vereinten Nationen und anderen völkerrechtlichen Übereinkünften und Regeln ableitenden
Verpflichtungen zu den wichtigsten Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen gehört,

betonend, daß sich die Besatzungsmacht Israel genauestens an ihre Verpflichtungen
aufgrund des Völkerrechts zu halten hat,

1. erklärt erneut, daß das Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutze von
Zivilpersonen in Kriegszeiten3 auf das besetzte palästinensische Gebiet einschließlich
Jerusalems und andere seit 1967 von Israel besetzte arabische Gebiete Anwendung findet;

2. verlangt, daß Israel die De-jure-Anwendbarkeit des Abkommens auf das besetzte
palästinensische Gebiet einschließlich Jerusalems und andere seit 1967 von ihm besetzte
arabische Gebiete akzeptiert und sich genauestens an die Bestimmungen des Abkommens hält;

3. fordert alle Vertragsstaaten des Abkommens auf, im Einklang mit dem gemein-
samen Artikel 1 der vier Genfer Abkommen4 alles zu tun, um in dem besetzten paläs-
tinensischen Gebiet einschließlich Jerusalems und anderen seit 1967 von Israel besetzten
arabischen Gebieten die Achtung seiner Bestimmungen durch die Besatzungsmacht Israel
sicherzustellen;

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer zweiundfünf-
zigsten Tagung über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

83. Plenarsitzung
13. Dezember 1996

                                                       

     3Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973.

     4Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973.


